
VEREINBARUNG FÜR DAS FERIENPROGRAMM 

 

 

 

 

 

1. Aufsichtspflicht 

Für die Dauer der Veranstaltung übertragen Sie uns die Ausübung der Aufsichtspflicht bzw. des 

Aufenthaltsbestimmungsrechtes. Die Ausübung wird im erforderlichen und zumutbaren Umfang auf 

volljährige Betreuer übertragen. Dabei ist Ihnen bewusst, dass die Aufsicht über Ihr Kind von den 

Betreuern nur in einem Umfang wahrgenommen werden kann, der zumutbar ist. Ihrem Kind kann 

altersentsprechend in beschränktem Umfang und unter Bekanntgabe notwendiger Verhaltensregeln 

freie Zeit gewährt werden. 

2. Transport 

Der gesetzliche Vertreter des Kindes bringt dieses rechtzeitig zum vereinbarten Ort und holt es nach 

Maßnahme-Ende dort wieder ab. 

3. Zahlung von Eigenbeteiligungen 

Sollte Ihr Kind an einem Programm mit Eigenbeteiligung teilnehmen, so wird dieser Betrag von Ihrem 

Konto eingezogen (bitte Sepa-Mandat ausfüllen) 

 

4. Rücktritt 

Sollte Ihr Kind nicht an der Maßnahme teilnehmen können, so bitten wir um rechtzeitige Meldung 

(spätestens zum Vortag), damit Kindern auf der Warteliste eine Teilnahme ermöglicht werden kann 

5. Kündigung bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl 

Bei Programmen mit Angabe einer Mindestteilnehmerzahl können wir bei Nichterreichen dieser 

Mindestteilnehmerzahl den Vertrag kündigen. Weitere Ansprüche bestehen nicht. 

6. Versicherung und Haftung 

Seitens der Gemeinde Büchlberg besteht eine Haftpflichtversicherung für die teilnehmenden Kinder. 

Für eine Unfallversicherung sind die gesetzlichen Vertreter selbst zuständig. Versicherungsschutz für 

Gepäck und gegen Diebstahl besteht nicht. Für Schäden, die das Kind während des Ferienprogramms 

fahrlässig bzw. mutwillig verursacht, wird keine Haftung übernommen. Die Mitnahme von 

Wertgegenständen erfolgt auf eigene Gefahr. 

7. Datenschutz  

Die Speicherung der Personendaten dient nur der Durchführung des Ferienprogramms. Es erfolgt 

keine andere Weitergabe an Dritte 

8. Sonstiges 

Zur Risikominimierung sind Sie zur Angabe von Erkrankungen oder Allergien des teilnehmenden 

Kindes verpflichtet. 


